
Rahmen-Bedingungen für die Anmietung 
des Möbel-Heinrich Transporters. 

 
 

1) Für die Mietdauer von 1 Stunde inkl. 50-Frei-Kilometer werden 10 
EUR als Mietpreis berechnet. Jede weitere angefangene Stunde 
wird mit 10 EUR in Rechnung gestellt. 

  
2) Dem Mieter werden pro gefahrenen Mehrkilometer 0,10 EUR in 

Rechnung gestellt. 
  

3) Das Fahrzeug ist vollkaskoversichert. 
  

4) Für den Schadensfall wird eine Selbstbeteiligung von 500.- EUR 
berechnet. Diese ist unmittelbar nach Eintritt des Schadens, bei 
Rückgabe des Fahrzeuges, zu entrichten. 

  
5) Kann der Mieter absehen, dass die vereinbarte Mietdauer 

überschritten wird, hat er den Vermieter unverzüglich telefonisch 
zu informieren. 

  
6) Eine Vermietung ist nur im Zusammenhang mit einem Möbelkauf 

bei Möbel Heinrich und / oder Mögrossa, sowie mit der 
ausschließlichen  Nutzung des Fahrzeuges zum Transport dieser 
Möbel möglich. 

  
7) Das Führen des Fahrzeuges ist nur dem o.g. Fahrer gestattet. 

  
8) Im Schadensfall ist grundsätzlich die Polizei zu verständigen. 

  
9) Die Anmietung, sowie Abgabe des Fahrzeuges ist nur zu den 

Öffnungszeiten von Möbel Heinrich und Mögrossa möglich. 
 

10) Unsere für den Geschäftsverkehr mit Ihnen geltenden 
Allgemeinen Mietbedingungen können Sie bei uns einsehen; sie 
werden auf Wunsch ausgehändigt. 

 
Anmerkung: Diese Aufstellung soll ihnen als Orientierungshilfe vor Anmietung 
unseres Möbel-Heinrich-Transporters dienen. Es handelt sich bei dieser Auflistung 
nicht um den eigentlichen Mietvertrag. Diesen erhalten Sie in unserer Filiale Bad 
Nenndorf.  
 

 
  


